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fangsstaat es ablehnen, die betreffende Person als Mitglied 
der Mission anzuerkennen.

Artikel 10
(1) Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder 

einem anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten 
Ministerium des Empfangsstaats ist folgendes zu notifizieren:

a) die Ernennung von Mitgliedern der Mission, ihre An
kunft und ihre endgültige Abreise oder die Beendigung 
ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Mission;

b) die Ankunft und die endgültige Abreise eines Fami
lienangehörigen eines Mitglieds der Mission und ge
gebenenfalls die Tatsache, daß eine Person Familien
angehöriger eines Mitglieds der Mission wird oder diese 
Eigenschaft verliert;

c) die Ankunft und die endgültige Abreise von privaten 
Hausangestellten, die bei den unter Buchstabe а be- 
zeichneten Personen beschäftigt sind, und gegebenen
falls ihr Ausscheiden aus deren Dienst;

d) die Anstellung und die Entlassung von im Empfangs
staat ansässigen Personen als Mitglied der Mission oder 
als private Hausangestellte mit Anspruch auf Vorrechte 
und Immunitäten.

(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Mög- j 
lichkeit im voraus zu notifizieren.

Artikel 11
(1) Ist keine ausdrückliche Vereinbarung über den Per

sonalbestand der Mission getroffen worden, so kann der 
Empfangsstaat verlangen, daß dieser Bestand in den Gren
zen gehalten wird, die er in Anbetracht der bei ihm vorliegen
den Umstände und Verhältnisse sowie der Bedürfnisse der 
betreffenden Mission für angemessen und normal hält.

(2) Der Empfangsstaat kann ferner innerhalb der gleichen 
Grenzen, aber ohne Diskriminierung, die Zulassung von 
Beamten einer bestimmten Kategorie ablehnen.

Artikel 12
Der Entsendestaat darf ohne vorherige ausdrückliche Zu

stimmung des Empfangsstaats keine zur Mission gehörenden 
Büros an anderen Orten als denjenigen einrichten, in denen 
die Mission selbst ihren Sitz hat.

Artikel 13
(1) Als Zeitpunkt des Amtsantritts des Missionschefs im 

Empfangsstaat gilt der Tag, an welchem er nach der im 
Empfangsstaat geübten und einheitlich anzuwendenden 
Praxis entweder sein Beglaubigungsschreiben überreicht hat 
oder aber dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
oder einem anderen in gegenseitigem Einvernehmen be
stimmten Ministerium des Empfangsstaats seine Ankunft 
notifiziert hat und diesem eine beglaubigte Abschrift seines 
Beglaubigungsschreibens überreicht worden ist.

(2) Die Reihenfolge der Überreichung von Beglaubigungs
schreiben oder von deren beglaubigten Abschriften richtet 
sich nach Tag und Zeit der Ankunft des Missionschefs.

Artikel 14
(1) Die Missionschefs sind in folgende drei Klassen einge

teilt:
a) die Klasse der Botschafter oder Nuntien, die bei Staats

oberhäuptern beglaubigt sind, und sonstiger in gleichem 
Rang stehender Missionschefs;

b) die Klasse der Gesandten, Minister und Internuntien, die 
bei Staatsoberhäuptern beglaubigt sind;

c) die Klasse der Geschäftsträger, die bei Außenministern 
beglaubigt sind.

(2) Abgesehen von Fragen der Rangfolge und der Etikette 
wird zwischen den Missionschefs kein Unterschied auf Grund, 
ihrer Klasse gemacht.

Artikel 15
Die Staaten vereinbaren die Klasse, in welche ihre Mis

sionschefs einzuordnen sind.

Artikel 16
(1) Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der 

Missionschefs nach Tag und Zeit ihres Amtsantritts gemäß 
Artikel 13.

(2) Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missions
chefs, die keine Änderung der Klasse bewirken, lassen die 
Rangfolge unberührt.

(3) Dieser Artikel läßt die Praxis unberührt, die ein Emp
fangsstaat hinsichtlich des Vorrangs des Vertreters des Hei
ligen Stuhls angenommen hat oder künftig annimmt.

Artikel 17
Die Rangfolge der Mitglieder des diplomatischen Personals 

der Mission wird vom Missionschef dem Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in gegen
seitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert.

Artikel 18
Das in einem Staat beim Empfang von Missionschefs zu 

befolgende Verfahren muß für jede Klasse einheitlich sein. 
Artikel 19

(1) ist der Posten des Missionschefs unbesetzt oder ist 
der Missionschef außerstande, seine Aufgaben wahrzuneh
men, so ist ein Geschäftsträger ad interim vorübergehend als 
Missionschef tätig. Den Namen des Geschäftsträgers ad inte
rim notifiziert der Missionschef oder, wenn er dazu außer
stande ist, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
des Entsendestaats dem Ministerium für Auswärtige Ange
legenheiten oder dem anderen in gegenseitigem Einverneh
men bestimmten Ministerium des Empfangsstaats.

(2) Ist kein Mitglied des diplomatischen Personals der Mis
sion im Empfangsstaat anwesend, so kann der Entsendestaat 
mit Zustimmung des Empfangsstaats ein Mitglied des Ver- 
waltungs- und technischen Personals mit der Leitung der lau
fenden Verwaltungsangelegenheiten der Mission beauftragen.

Artikel 20
Die Mission und ihr Chef sind berechtigt, die Flagge und 

das Hoheitszeichen des Entsendestaats an den Räumlichkeiten 
der Mission einschließlich der Residenz des Missionschefs und 
an dessen Beförderungsmitteln zu führen.

Artikel 21
(1) Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe seiner 

Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den Erwerb der für 
dessen Mission in seinem Hoheitsgebiet benötigten Räumlich
keiten oder hilft ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten 
zu beschaffen.

(2) Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner den 
Missionen bei der Beschaffung geeigneten Wohnraums für 
ihre Mitglieder.

Artikel 22
(1) Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. 

Vertreter des Empfangsstaats dürfen sie nur mit' Zustim
mung des Missionschefs betreten.

(2) Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle ge
eigneten Maßnahmen zu treffen, um die Räumlichkeiten der 
Mission vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu 
schützen und um zu verhindern, daß der Friede der Mission 
gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird.

(3) Die Räumlichkeiten der Mission, ihre Einrichtung und 
die sonstigen darin befindlichen Gegenstände sowie die Be
förderungsmittel der Mission genießen Immunität von jeder 
Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung

Artikel 23
(1) Der Entsenaestaat und der Missionschef sind hinsicht

lich der in ihrem Eigentum stehenden 'und der von ihnen 
gemieteten bzw. gepachteten Räumlichkeiten der Mission von

I allen staatlichen, regionalen und kommunalen Steuern oder 
sonstigen Abgaben befreit, soweit diese nicht als Vergütung 
für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt 
nicht für Steuern und sonstige Abgaben, die nach den Rechts
vorschriften des .Empfangsstaats von den Personen zu ent
richten sind, die mit dem Entsendestaat oder dem Missions
chef Verträge schließen.


